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Fall 1: Ein vergebliches Angebot 
����

����Standort: Angebot und Annahme, invitatio ad offerendum 
 

Naddel (N) geht in das Elektrogeschäft des V und fragt: 
“Haben Sie auch günstige Videorekorder?”. Ohne eine Ant-
wort abzuwarten, entdeckt sie von selbst im auch von innen 
einsehbaren Schaufenster einen Videorekorder zum Preis 
von 500 �. Sie erklärt, dass sie das Gerät kaufe, und es 
auch sofort mitnehmen und bezahlen wolle. V weigert sich, 
weil er dieses Gerät kurz zuvor an Dieter (D) verkauft hat 
und nur noch nicht dazu gekommen ist, es aus dem Fenster 
zu nehmen. Kann die N Besitz- und Eigentumsübertragung 
am Videorekorder verlangen? 
 
Anspruch der N gegen V aus § 433 I 
Voraussetzung: wirksamer Kaufvertrag zwischen N und V durch Einigung 
1. Angebot der N durch allgemeine Nachfrage im Geschäft des V (-) 
2. Angebot des V durch Ausstellen des Rekorders im Schaufenster (-); 
    hier liegt nur eine invitatio ad offerendum vor 
3. Angebot der N durch Erklärung, den Rekorder kaufen zu wollen (+) 
4. V hat das Angebot der N aber nicht angenommen 
5. Ergebnis: Kein wirksamer Kaufvertrag zwischen N und V, daher kein 
    Anspruch der N aus § 433 I auf Eigentums- und Besitzverschaffung 
 
N könnte gegen V einen Anspruch aus § 433 I auf Eigen-
tums- und Besitzverschaffung an dem Videorekorder 
haben.  
 
Voraussetzung für einen Anspruch auf Eigentums- und Be-
sitzverschaffung an dem Videorecorder ist, dass N und V 
einen Kaufvertrag geschlossen haben.  
 
Dazu müssten N und V sich geeinigt haben. Eine Einigung 
kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenser-
klärungen, nämlich Angebot und Annahme, §§ 145 ff.  
 
1) Ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages könnte 
darin zu sehen sein, dass N den V in dessen Geschäft allge-
mein nach Videorekordern fragte.  



Ein Vertragsangebot ist die bestimmte Willenserklärung, 
durch die jemand einem anderen einen Vertragsschluss an-
bietet, so dass das Zustandekommen des Vertrages nur von 
der Zustimmung des Anderen abhängt. Der andere muss 
den Vertragsschluss durch ein bloßes „Ja“ herbeiführen 
können.  
 
Durch die Frage nach einem Videorekorder bekundete N ihr 
Interesse, ein solches Gerät zu kaufen. Jedoch war noch 
nicht klar, um welchen bestimmten Videorekorder es sich 
handelte und wie viel er kosten sollte.  
 
Mit der Frage nach dem Videorekorder wollte N sich auch 
noch nicht in der Weise binden, dass V durch eine bloße An-
nahmeerklärung den Vertrag schließen konnte. Die Frage 
nach einem Videorekorder ist ferner noch nicht hinreichend 
bestimmt, um als Angebot zum Abschluss eines Kaufver-
trages gelten zu können. Somit hat N mit ihrer Frage nach 
Videorekordern kein Angebot zum Abschluss eines Kauf-
vertrages abgegeben. 
 
2) Das Angebot könnte V gemacht haben, als er den Video-
recorder im Schaufenster ausstellte. V müsste mit dem 
Ausstellen des Gerätes erklärt haben, dass er mit jedem 
Kunden, der die Annahme erklärt, einen Kaufvertrag ab-
schließen will, also einen sog. Rechtsbindungswillen be-
sessen haben. 
 
Ob eine derartige Willenserklärung vorliegt, ist durch Aus-
legung unter Berücksichtigung der Einzelumstände und der 
Verkehrssitte zu ermitteln. Es gelten dabei die §§ 133, 157 
entsprechend. Hierbei sind folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen: 
 

• Stellt sich heraus, dass der Kunde nicht zahlen kann, 
will der Geschäftsinhaber in der Lage sein, das Zu-
standekommen des Kaufvertrages zu verhindern.  



• Der Verkäufer wäre verpflichtet, an den Kunden zu 
liefern, auch wenn er die Ware bereits an einen an-
deren Kunden verkauft hätte.  

 
• Kauft ein Konkurrent z.B. das gesamte Sonderan-

gebot auf, will der Inhaber in der Lage sein, den Ver-
kauf auf bestimmte Mengen zu begrenzen. 

 
Unter Berücksichtigung dieser Einzelumstände, der Inter-
essen des Verkäufers und der Verkehrssitte ergibt sich also, 
dass der Geschäftsinhaber mit der Auslage im Fenster kein 
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages macht. Er for-
dert vielmehr seinerseits nur Kunden auf, ein Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages abzugeben, sog. invitatio 
ad offerendum. Daher enthält die Auslage im Fenster des V 
kein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages. 
 
3) Das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages liegt in 
der Erklärung der N, sie wolle dieses bestimmte Gerät kau-
fen. 
 
4) Fraglich ist, ob V dieses Angebot angenommen hat. Die 
Annahme ist eine Willenserklärung, durch die der Antrags-
empfänger dem Antragenden sein Einverständnis mit dem 
angebotenen Vertragsschluss zu verstehen gibt. V hat ein 
solches Einverständnis jedoch nicht erklärt.  
 
5) Ergebnis: Es ist folglich kein Vertrag zustande gekomm-
en. N hat demnach gegen V keinen Anspruch auf Übertra-
gung des Gerätes aus § 433 I. 
 
Fazit: Das Ausstellen von Waren in Geschäften und Schau-
fenstern ist noch kein Angebot des Verkäufers, sondern eine 
bloße invitatio ad offerendum. Das Angebot gibt im Regelfall 
der Käufer ab, indem er erklärt, die Ware kaufen zu wollen. 
 
 
 


